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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1979

Norm

ZPO §464 II

Rechtssatz

Eine die Verfahrenshilfe beantragende Partei bedarf während des Bewilligungsverfahrens und Bestellungsverfahrens

keinesfalls einer fristwahrenden Vorkehrung in Ansehung ihrer dem Anwaltszwang unterworfenen Prozeßhandlung,

wenn ihr zur Vornahme dieser befristeten Prozeßhandlung ein frei gewählter Prozeßbevollmächtigter zur Verfügung

steht, dies umsoweniger dann, wenn durch diesen die Prozeßhandlung bereits vorgenommen worden ist.
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